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Die Energiewende stellt gegenwärtig ein zentrales Hand
lungsfeld der räumlichen Planung dar. Die umfassende 
Transformation der (räumlichen) Strukturen der Energie
erzeugung im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Ener
gien – hin zu einem dezentralen Standortmuster mit ent
sprechenden Flächenbedarfen (Gailing/Röhring 2015) – 
erfordert eine proaktive Steuerung. Die Raumordnung 
muss den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energieer
zeugungsanlagen zur Nutzung von Sonne und Windkraft 
räumlich koordinieren, um nachteilige Umweltwirkungen 
und Nutzungskonflikte zu minimieren. Zugleich muss der 
Ausbau weiter beschleunigt werden, wenn die Erreichung 
der europäischen und nationalen Klimaschutz und Ener
gieziele nicht gefährdet werden soll. Und schließlich gilt es 
sozioökonomische Aspekte zu berücksichtigen, denn die 
Verfügbarkeit von bezahlbarer (Haushalts)Energie beein
flusst die Lebensqualität der Menschen und eine nachhaltig 
gesicherte Energieversorgung für die Industrie stellt ei 
nen wichtigen (regionalen) Standortfaktor im (globalen) 
Wettbewerb dar. 

Zugleich kann die Raumordnung im komplexen Feld 
der Energiewende nicht der alleinige Problemlöser sein. 
Vielmehr gilt es, in vielgestaltigen Akteursnetzwerken und 
GovernanceStrukturen eine moderierende Rolle einzu
nehmen und mit einem „räumlichintegrativen Blick“ Her
ausforderungen zu analysieren, Potenziale zu kommunizie
ren sowie die Transformation des Energiesystems „in der 
Fläche“ zu gestalten. Diese Aufgabe ist im Alpenraum be
sonders dringend und komplex. Bedingt durch die Sensibi
lität des Natur und Landschaftsraumes, einen hohen 
Raumnutzungsdruck durch Siedlungen und Infrastrukturen 
sowie oftmals divergierende Interessen vonseiten des Na
turschutzes, der Land und Forstwirtschaft sowie des Tou
rismus ergeben sich herausfordernde Rahmenbedingun
gen auf allen Planungsebenen, die im Planungsprozess 
entsprechend adressiert und transparent ausbalanciert 
werden müssen. 

Der folgende Beitrag nimmt die Räumlichkeit der al 
pinen Energiewende im österreichischen Bundesland Stei
ermark in den Blick. Thematisiert wird die Steuerung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien durch die Landespla
nung, konkret in Form von Windkraftanlagen und Photo

voltaikFreiflächenanlagen. Einführend werden hierzu die 
räumlichen Ausgangsbedingungen und die Grundlagen des 
Planungssystems kurz vorgestellt. Anschließend erfolgt 
eine Auseinandersetzung mit überörtlichen Planungsin 
strumenten, die in ihrer Entstehung und in ihrer Wirkung 
diskutiert werden. Der Beitrag schließt mit zusammenfas
senden Reflexionen aus den Planungsprozessen und einem 
Ausblick. 

Rahmenbedingungen und Planungssystem 
Im europäischen Vergleich zählt Österreich zu den Staaten 
mit den höchsten Anteilswerten bei der Nutzung erneuer
barer Energie. So liegt der Anteil der erneuerbaren Ener
gien im Strombereich derzeit bei über 76 % und die erneu
erbaren Energiequellen decken rund 85 % der gesamten 
inländischen Primärenergieerzeugung ab (BMK 2023: 19 
f.). Neben dem energetischen Einsatz von Biomasse domi
niert die Nutzung der Wasserkraft, welche sich räumlich in 
den alpin geprägten westlichen Landesteilen sowie entlang 
der größeren Flüsse konzentriert. Die Windkraft trägt der
zeit ca. 11,2 % zur Jahresstromerzeugung bei; die kumulier
te Gesamtleistung der installierten Anlagen liegt bei ca. 
3,56 GW (BMK 2023: 21). 

In der Steiermark werden Wasser und Windkraft, 
Biomasse und die Sonnenenergie intensiv genutzt, jedoch 
liegt der Anteil der erneuerbaren Energien unter dem 
Durchschnitt Österreichs: Derzeit werden 52,4  % (AT: 
78 %) der Stromerzeugung und 33,4 % (AT: 36,5 %) des 
Bruttoendenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen 
gedeckt (BMK 2023: 51). Dies ist einerseits auf naturräum
liche Einschränkungen zurückzuführen. So ist das tech
nisch nutzbare Windpotenzial auf die alpinen Höhenlagen 
beschränkt und deutlich geringer als in den Nachbarbun
desländern Burgenland und Niederösterreich. Und auch 
die Wasserkraft ist in ihrem Ausbaupotenzial begrenzt. An
dererseits ist die Energienachfrage groß: Mit ca. 470.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern liegt der zweitgrößte Bal
lungsraum Österreichs – die Stadtregion Graz – in der Stei
ermark. Hinzu kommt eine stark gewerblichindustriell ge
prägte Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen Großbetrieben 
der energieintensiven Grundstoffindustrie. Vor allem im 
obersteirischen Mur und Mürztal bestehen rund um die 
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Städte Leoben, Bruck an der Mur und Kapfenberg histo
risch gewachsene Schwerpunkträume der Metallindustrie. 
Die (regionale) Transformation des Energiesystems ist da
her auch aus der Perspektive der ökonomischen Wettbe
werbsfähigkeit von großer Bedeutung. 

Auf diese Rahmenbedingungen muss die Raumord
nung mit ihrem integrativen Steuerungsanspruch eingehen 
und dabei die jeweiligen lokalen und regionalen räumlichen 
Verhältnisse berücksichtigen. Rund drei Viertel der Landes
fläche der Steiermark werden von den Alpen eingenom
men. Teile der Zentral und Ostalpen mit hochalpin gepräg
ten Gebieten, Mittelgebirgslandschaften sowie inneralpinen 
Becken und Tälern (Mur, Mürz, Enns) prägen den Norden 
und Westen des Landes (vgl. Abb. 1). 

Die spezifischen Charakteristika des alpinen Raumes 
sowie die damit verbundenen Nutzungsinteressen „vor 
Ort“ bilden die Grundlage für die planerische Steuerung 
des zukünftigen Ausbaus der erneuerbaren Energieproduk
tion. Die Erforderlichkeit und der Umfang dieses Ausbaus 
sind als Ergebnis politischer Entscheidungen auf unter
schiedlichen Ebenen inzwischen rechtlich verankert: Im  
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG 2021) des Bundes ist 
festgeschrieben, dass bis zum Jahr 2030 in Österreich 10 
TWh an Windenergie und 11 TWh an PhotovoltaikLeis
tung ausgebaut werden müssen, um in der Gesamtbilanz 
das Ziel von 100 % erneuerbarer Stromversorgung zu errei
chen. Für die Steiermark sind entsprechende Zielzahlen in 
der Klima- und Energiestrategie 2030 (KESS 2030) formu
liert.

Die Raumordnung in der Steiermark basiert auf dem 
Steiermärkischen Raumordnungsgesetz (StROG 2010), 
welches insbesondere die planerischen Ziele und Grund 
sätze sowie die anzuwendenden Instrumente und Verfah
rensbestimmungen umfasst und dabei sowohl die überört
liche Raumordnung (Landes und Regionalplanung) als 
auch die örtliche Raumplanung regelt. Die 286 Gemeinden 
vollziehen als Planungsträger im eigenen Wirkungsbereich 
die örtliche Raumplanung, wobei eine „Energieraumpla
nung“ (Dumke/Giffinger/Pühringer et al. 2021) gesetzlich 
verpflichtend umzusetzen ist. Hierzu haben die Gemeinden 
ein Sachbereichskonzept Energie (SKE) als Teil des strate
gisch ausgerichteten Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
(ÖEK) zu erstellen, dessen Ziel die Schaffung von energie
effizienten Raum und Siedlungsstrukturen ist. Festzulegen 
sind im SKE z. B. energieraumplanerische Standorträume 
für klimafreundliche Mobilität oder die Wärmversorgung 
(AbartHeriszt/Preiß/Redik 2021). 

Planungsträgerin auf der überörtlichen Planungsebe
ne ist in der Steiermark die Landesregierung. Für die sieben 
Planungsregionen bilden Regionale Entwicklungsprogram-
me (REPRO) das zentrale planerische Instrument, auf Ebe
ne des Landes gibt das Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) einen Rahmen der räumlichen Entwicklungen vor. 
Darüber hinaus können Entwicklungsprogramme für ein
zelne Sachbereiche (Sachprogramme (SAPRO)) erlassen 
werden. Während in der Regionalplanung und im derzeit 
rechtsgültigen LEP das Themenfeld „Energie“ weitestge
hend fehlt, wurden durch die Landesplanung bislang zwei 
Sachprogramme erarbeitet und von der Landesre gierung 

beschlossen, über welche eine landesweite Steuerung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energieproduktion erfolgt. Be
reits 2013 wurde ein Entwicklungsprogramm für den Sach-
bereich Windenergie (kurz: „SAPRO Wind“) rechtskräftig 
(Novellierung 2019) und 2023 folgte ein Entwicklungspro-
gramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solare-
nergie (kurz: „SAPRO Solar“). Auf diese beiden 
überörtlichen Planungsinstrumente wird im Folgenden nä
her eingegangen.

Überörtliche Steuerung der Nutzung von 
Wind- und Solarenergie 
Über Sachprogramme werden in der Steiermark im 
überörtlichen öffentlichen Interesse planerische Rege
lungen zu raumrelevanten Sachbereichen getroffen, wel
che für die örtlichen Planungsträger bindend sind. Im Ener
giebereich beziehen sich diese Regelungen primär auf eine 
Standortsteuerung von Energieerzeugungsanlagen in Form 
einer aktiven Flächensicherung (Positivplanung) einerseits 
und einer Definition von Ausschlusszonen zur Vermeidung 
negativer Raum und Umweltwirkungen (Negativplanung) 
andererseits. 

Das Sachprogramm Windenergie (SAPRO Wind) 
sieht demnach zur räumlichen Konzentration von Wind
kraftanlagen Vorrang und Eignungszonen vor und be
grenzt über die Definition einer Ausschlusszone zugleich 
die potenzielle Flächenkulisse für die Windkraftnutzung. In 
den ausgewiesenen Vorrangzonen, für die eine Strategi
sche Umweltprüfung (SUP) durchgeführt wurde, ist die 
Errichtung von Windkraftanlagen ohne ein weiteres Raum
ordnungsverfahren zulässig. Jedoch ist für die konkrete 
Projektumsetzung eine positive Umweltverträglichkeits
prüfung Voraussetzung. In Gebieten, die weder in einer 
Vorrang noch in einer Ausschlusszone liegen, können 
auch durch die Gemeinden die raumordnungsrechtlichen 
Grundlagen zur Errichtung von Windkraftanlagen geschaf
fen werden. 

Die 17 derzeit rechtsgültig festgelegten Vorrang 
zonen mit einer Fläche von ca. 46 km2 liegen alle im alpinen 
Bereich der Steiermark und über 1.000 m Seehöhe. Eine 
großräumige Konzentration der Zonen findet sich im  
Nordosten (Fischbacher Alpen) und im Südwesten (Stub 
und Koralpe) des Landes (vgl. Abb. 1). Im Planungspro
zess zur Ausweisung der Vorrangzonen erfolgte insbe 
sondere eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit ar
tenschutzrechtlichen Erfordernissen, da ornithologische 
und wildökologische Aspekte für eine umweltverträgliche 
Projektumsetzung in alpinen Gebieten zentral sind. Die 
Ausschlusszone umfasst naturschutzrechtliche Schutzge
biete, unversehrte bzw. naturnahe Gebiete und Landschaf
ten im Sinne der Alpenkonvention sowie wildökologische 
Lebensraumkorridore.

In Summe bestehen in der Steiermark derzeit ca. 114 
Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 291 
MW und einer Jahresproduktion von ca. 515 GWh (Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung 2024). Die Steue
rungswirkung des Sachprogrammes beim Ausbau der 
Windkraftnutzung ist auf Basis der bisherigen Erfahrungen 
als hoch zu bewerten. So konnten in den Vorrangzonen 
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umweltverträgliche Projekte umgesetzt und zugleich sen
sible Gebirgslagen freigehalten werden. Der Ausbau der 
Windkraft in alpinen Bereichen ist jedoch – im Vergleich 
zum Vor bzw. Flachland – mit grundsätzlichen Herausfor
derungen konfrontiert. Eingriffe in z. T. wenig anthropo 
gentechnisch überformte Naturlandschaften, beispiels
weise über Geländeveränderungen oder Rodungen für die 
Erschließung, erzeugen erhebliche Umweltwirkungen und 
sind auch bei ökonomisch(energie)technischen Projekt
bewertungen zu berücksichtigen. Die Veränderung des 
Landschaftsbildes aufgrund der Fernwirkung von Wind
kraftanlagen wirkt sich auf die Akzeptanz in der Bevölke
rung aus und wird im Hinblick auf den landschaftsbezoge
nen Erholungswert und die alpine touristische Nutzung 
vielfach kritisch gesehen (z. B. Lieb 2018; Kals 2022).

Ausgehend von der Regelungssystematik zu Wind
kraftanlagen erfolgte in einem zweiten Schritt die Erarbei
tung eines Sachprogrammes mit Fokus auf Photovol
taikFreiflächenanlagen (PVFFA). Dieses SAPRO Solar 
wurde 2023 rechtskräftig. Auch hier werden im Hinblick 
auf einen raumverträglichen PhotovoltaikAusbau (ARL 
2022) Vorrangzonen festgelegt und Ausschlusszonen, wie 
z. B. Waldflächen, definiert. Die Vorrangzonen sind für An
lagen mit einer Flächeninanspruchnahme von mehr als 10 
ha und damit dezidiert für „Großanlagen“ im landesweiten 

Interesse vorgesehen. Standorte unter 10 ha können au
ßerhalb von Ausschlusszonen im Rahmen der örtlichen 
Raumplanung ausgewiesen werden, wobei weitere Grö
ßenbeschränkungen, Standortkriterien und Gestaltungs
maßnahmen vorgegeben sind.

Der alpine Raum zeigt grundsätzlich ein nicht uner
hebliches Potenzial zur Nutzung der Sonnenenergie, da an 
südseitig exponierten Hängen hohe Einstrahlungswerte er
reicht werden. Dem entgegen stehen die oftmals fehlende 
Leitungsinfrastruktur sowie mögliche negative Umweltwir
kungen. Großflächige PVFFA in Hanglagen sind meist wei
träumig sichtbar und erzeugen somit erhebliche visuelle 
Wirkungen. Auch Barriere und Zerschneidungseffekte 
sind zu beachten und in den Talräumen bedingt der intensi
ve Nutzungsdruck potenziell Raumnutzungskonflikte mit 
flächenintensiven PVFFA. Im Sachprogramm konzentrie
ren sich die Standorte der Vorrangzonen daher vorwiegend 
auf die außeralpinen, südlichen und östlichen Landesteile 
der Steiermark, wo ein entsprechendes Flächenpotenzial 
vorhanden ist. Hier ist der Ausbau der Photovoltaik auf 
Freiflächen jedoch mit dem Ziel des Erhalts wertvoller Pro
duktionsflächen für die Landwirtschaft in Einklang zu brin
gen, was mit den Regelungen des Sachprogrammes ver
sucht wird. 

Abb. 1: Abgrenzung der alpinen Landesteile der Steiermark gem. dem Geltungsbereich der Alpenkonvention und Zonierung gem. Sachprogramm 
Windenergie (SAPRO Wind)
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Die Erfahrungen aus den Planungsprozessen zeigen, 
dass eine „konfliktfreie“ Energiewende nicht möglich ist. 
Werden abstrakte Zielzahlen in die Fläche „übersetzt“ und 
wird der Ausbau von Windkraft und PhotovoltaikAnlagen 
„vor Ort“ konkret, dann zeigt sich die hohe gesellschaftspo
litische Tragweite der Transformation des Energiesystems. 
Die räumliche Planung muss sich, gestützt auf politische 
Entscheidungen, dieser Herausforderung stellen und mit 
einer raumsensiblen Perspektive Risiken und Chancen auf
zeigen. Dabei sind transparente Planungskriterien, nach
vollziehbare Zielsetzungen und eine proaktive Kommuni 
kation mit unterschiedlichen Interessensgruppen und Sta
keholdern essenziell. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Im vorliegenden Beitrag wurde die Räumlichkeit der Ener
giewende am Beispiel der Steiermark thematisiert, wobei 
nach einer kurzen Darstellung der räumlichen, energiewirt
schaftlichen und planungsrechtlichen Grundlagen zwei 
überörtliche Planungsinstrumente zur Steuerung der 
Windkraft und Solarenergienutzung im Fokus standen. Die 
beiden Sachprogramme bilden gegenwärtig einen gut zu 
nutzenden und etablierten Rahmen für den weiteren Aus
bau der erneuerbaren Energien: In den Vorrangzonen wer
den geeignete, umweltgeprüfte Standorte für eine Pro 
jektumsetzung vorgehalten, die Ausschlusszonen schützen 
sensible Bereiche mit hohem Konfliktpotenzial.

Doch zukünftig steigt auch im Alpenraum der Flä
chenbedarf für eine räumlich dezentral organisierte Ener
giewende noch weiter an. Ehrgeizige Klimaschutzziele wer
den die Transformation alpiner Landschaftsräume mate 
riell und institutionell prägen, wobei auch ökonomisch 
finanzielle Anreizsysteme sowie technologische Innovatio
nen zu berücksichtigen sind (Gailing 2022). Hinzu kommt 
der erforderliche Ausbau der Netzinfrastrukturen, wie 
Stromleitungen oder Umspannwerke. Interessens und 
Zielkonflikte auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen blei
ben damit bestehen und insbesondere die Frage nach der 
(lokalen) Akzeptanz eines weiteren Ausbaus gewinnt an 
Brisanz. 

Die Energiewende stellt derzeit in der Steiermark, 
aber auch in anderen österreichischen Bundesländern ein 
herausforderndes Aufgabenfeld für die Landesplanung dar. 
Bundesgesetzliche und EUrechtliche Änderungen bedin
gen dabei auch Verschiebungen im GovernanceSystem:  
So wurde über eine Novelle des Umweltverträglichkeits
prüfungsgesetzes (UVPG) 2023 die grundsätzliche Mög
lichkeit eingeräumt, dass Windkraftanlagen in bestimmten 
Fällen ohne raumordnungsrechtliche Voraussetzungen 
(keine überörtliche oder örtliche Zonierung/Festlegung) 
genehmigt werden können. Damit wird ein projektorien
tierter Zugang gegenüber einer Steuerung mittels plane 
rischer Instrumente gestärkt. Die in der Renewable Energy 
Directive (RED III) der Europäischen Union vorgesehenen 
„Beschleunigungsgebiete“ hingegen beziehen sich auf 
durchzuführende Zonierungen in den Mitgliedsstaaten und 
somit auf eine Stärkung von „Plänen“. Wie sich diese Än 
derungen in der föderal verfassten regionalen Planungs
praxis jeweils auswirken, wird sich erst zeigen. 
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